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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Hokir/18/12488)

1. Änderung der Satzung der ehemaligen Gemeinde Groß Walmstorf 
über die Festlegung und Abrundung eines Teils des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils - Wohlenhagen
Hier:   Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Beschlüsse:
07.06.2018 Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen

Die gestalterischen Festsetzungen unter § 2 Pkt. 2 werden herausgelöst. Eine Abstimmung 
mit der Forst, zum Umgang mit dem Grundstück am Waldrand, muss noch erfolgen. 

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung: 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen billigt den Entwurf der 1. 
Änderung der Satzung der ehemaligen Gemeinde Groß Walmstorf über die 
Festlegung und Abrundung eines Teils des im Zusammenhang bebauten Ortsteils - 
Wohlenhagen. bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und 
zugehöriger Begründung; und bestimmt den Entwurf zur öffentlichen Auslegung.
Das Plangebiet der 1. Änderung der Satzung umfasst 2 Teilbereiche und wird wie 
folgt begrenzt:
- im Norden: durch Flächen für die Landwirtschaft,
- im Osten: durch Flächen für die Landwirtschaft (östliche 

Grundstücksgrenze der Grundstücke an der Seestraße),
- im Süden: durch eine Waldfläche,
- im Westen: durch eine Waldfläche sowie die Fläche des Bebauungsplanes 

Nr. 13 sowie Flächen für die Landwirtschaft.

2. Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind nach § 34 
Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend 
anzuwenden.

3. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist der Entwurf der Satzung für die Dauer 
eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt ist, sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

5. In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass 
nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die 1. Änderung der Satzung der ehemaligen Gemeinde 
Groß Walmstorf über die Festlegung und Abrundung eines Teils des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils - Wohlenhagen.  unberücksichtigt bleiben 
können, wenn die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Bedeutung ist.
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Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 7
davon anwesend: 5
Zustimmung: 5
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

05.07.2018 Gemeindevertretung Hohenkirchen

 
 


